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Abg. Dr. Schmidt, Dr. Stix u~d Genossen, 
Hr. 199/J-IJH/1976 vom 1976 03 03: "Reform 
des derzeitigen Systems der Kraftfahrzeug­
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Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zu 1: 

Eine l~eurebelunG der KFZ-Kennzeichen ist nicht beabsichtigt. 

Zu 2: 

Eine Änderung des Geltenden Kennzeichensystems vmrde meinem 

Ressort wiederholt vorgeschlagen. Überwiegend lehnten sich 

diese Vorschl~se an das in der BnD geltende System an, wobei 

vorgebracht wurde, d:ieses System bevlirke eine bessere Les­

und r·lerkbarl-ceit, da in der Hegel weniser Zeichen und Symbole 

verNcndet i'Jürden. 

In der BRD ist es jedoch nicht mehr vermeidbar, sieben 

(oder noch mehr) Symbole h~ranzuziehen. MUnchen muß bereits 

sieben (z.B.: ~l-AB 123 Jn, Hamburg; Bosar acht Symbole (z.B.: 

EH-AB 12311) verwenden. Hin:::u kommt, daß der Bindestrich 

einen integrierenden Bestandteil in den deutschen Kennzeichen 

bildet. Wird er - etwa bei fernschr5.ftlichen Mitteilungen -

ausgelassen, so kann das Kennzeic!1en nicht mehr eindeutig 

identifiziert ':lerden; z.13.: ~'l-AR 123 (=~mnchen) oder r,lA-R 123 

(=!1annheim), nA-im 123 (= ~·lannheim) oder ~·1AK-B 123 (=Nlarkt­

red1dtz). 

211/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Das österreichische, numerische System I~ßt dengegenUber jeder­

zeit das Bundesland und die zulassende Stelle erkennen, worauf 

die Vertreter der BundesVinder besonderen Wert ler;en. Durch die 

bereits beste11ende j·1öglichkeit, Ziffern durch Buchstaben zu 

ersetzen (§ 26 Abs. 5 der Kraftfahrcesetz-DurchführunGsverordnung), 

v,,rird das geltende System auch bei Erreichung der VOllnotorisierung 

genüGen. 

Da das deutsche System dem österrcichischen gegenüber keine 

durchschlaGenden Vorteile auf1.veist, die eine - sehr verwal tungs­

aufwendige und auch die Kraftfahrer belastende - Umstellung 

rechtfertigen v.fürden, sehe ich keinen Grund für eine Änderung 

des KFZ-Kennzeichensystems. 

Der Kraftfahrbeirat ist mit der gezenst~ndlichen Problematik 

vCY'traut. 

Lane) 
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